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1 Allgemein 

1.1 Einleitung 

Der Schutz wildlebender Tiere und Pflanzen war bereits im Reichsnaturschutzgesetz (1935) 

und in der Naturschutzverordnung (1936) verankert. Nach dem Grundgesetz galten diese als 

Landesrecht weiter. Um einer Rechtszersplitterung entgegenzuwirken, wurde das Bundesna-

turschutzgesetz (BNatSchG) verabschiedet, das am 24. Dezember 1976 in seiner ursprüngli-

chen Fassung in Kraft trat. Mit der Artenschutznovelle in 1987 wurde der Vollzug des Arten-

schutzrechts verstärkt. Die zweite umfassende Änderung, die am 9. Mai 1998 in Kraft getreten 

ist, hat europäisches Artenschutzrecht umgesetzt und das nationale Recht entsprechend an-

gepasst (LANA 2007). Mit dem „Ersten Gesetz zur Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes 

vom 12. Dezember 2007 wurden die artenschutzrechtlichen Vorschriften in Deutschland in-

folge eines Urteils des Europäischen Gerichtshofs vom 10.01.2006 (C-98/03) geändert.  

Mit der „Föderalismusreform“ vom September 2006 wurde die Rahmengesetzgebung aufge-

hoben. Damit hat der Bund erstmals die Möglichkeit erhalten, das Naturschutzrecht in eigener 

Regie umfassend zu regeln. (Zuvor besaß der Bund hier nur Rahmenkompetenz, die ergän-

zende Regelungen der Länder erforderte.) Mit dem „neuen“ Bundesnaturschutzgesetz 

(BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (aktuelle Fassung) wird der Artenschutz bundeseinheitlich „ab-

weichungsfest“ geregelt. Die Länder können bezüglich des Artenschutzes keine abweichen-

den Regelungen treffen. 

1.2 Anlass 

Die Stadt Meppen benötigt eine saP für die Überplanung einer Fläche nordöstlich der Stadt 

Meppen im Ortsteil Apeldorn. 

Bei allen genehmigungspflichtigen Planungs- und Zulassungsverfahren müssen die Arten-

schutzbelange entsprechend den europäischen Bestimmungen geprüft werden. Aufgrund des-

sen ist nach Vorgabe der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Emsland im Rahmen 

dieses Genehmigungsverfahrens eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (im Folgenden 

kurz saP genannt) durchzuführen.  

Die vorliegende saP ist ein gesonderter Fachbeitrag, bei dem ein fest umrissenes Artenspek-

trum über die allgemeine Eingriffsregelung hinaus einem besonderen Prüfprogramm, wie 

nachfolgend aufgeführt, unterzogen wird. 
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1.3 Aufgabe und Ziel 

In der vorliegenden saP werden: 

• die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 Bun-

desnaturschutzgesetz (BNatSchG) bezüglich der gemeinschaftsrechtlich geschützten 

Arten (alle heimischen europäischen Vogelarten, Arten des Anhang IV der FFH-RL 

(Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie)), die durch das Vorhaben erfüllt werden können, er-

mittelt und dargestellt,  

• ggf. die naturschutzfachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahmeregelung gemäß § 

45 Abs. 7 BNatSchG geprüft, d. h. es muss nachgewiesen werden, dass sich der Er-

haltungszustand der Population der betroffenen Art nicht verschlechtern wird. 

1.4 Kurzbeschreibung des Vorhabens 

Die Stadt Meppen benötigt eine saP für die Überplanung einer Fläche im Ortsteil Apeldorn. 

Derzeit wird die Fläche landwirtschaftlich genutzt, am Rand der Fläche befinden sich Wallhe-

cken. Nordwestlich schließt sich ein Waldbereich an, nördlich und östlich befinden sich Ge-

werbe und Wohnhäuser des Ortsteils Apeldorn. Südöstlich liegen landwirtschaftlich genutzte 

Flächen.  

Laut dem Umweltserver des NLWKN (http://www.umweltkarten-niedersachsen.de) befindet 

sich das UG weder in einem Natura2000-Gebiet, Landschaftsschutzgebiet (LSG), Natur-

schutzgebiet (NSG) noch in einem anderen ausgewiesenen Schutzgebiet. Die Vorhabensflä-

che befindet sich ebenfalls nicht innerhalb von für Brut- oder Gastvögeln wertvollen Bereichen.  

Im Umfeld sind einige Schutzgebiete vorhanden. Nördlich in 1 km Entfernung liegt der Natur-

park Hümmling. Westlich befindet in 2,8 km Entfernung sie die Tinner Dose, die sowohl als 

Naturschutzgebiet als auch als FFH- und Vogelschutzgebiet ausgewiesen ist. Weitere Natur-

schutzgebiete im Umfeld sich das NSG „Im Leiken“ im Norden, das „Dörgener Moor“ im Süden, 

das „Oewest“ im Südosten und die beiden Moore „Kesselmoor“ und „Südtannenmoor“ im Os-

ten. Diese beiden sind ebenfalls als FFH-Gebiete ausgewiesen. Für Brutvögel wertvolle Be-

reiche befinden sich auch im Umfeld des Vorhabens und entsprechen in etwa den Flächen der 

Schutzgebiete. 
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2 Rechtliche Grundlagen 

Zum Schutz wildlebender Tier- und Pflanzenarten vor Beeinträchtigungen durch den Men-

schen sind auf gemeinschaftsrechtlicher und nationaler Ebene umfangreiche Vorschriften er-

lassen worden. Das BNatSchG unterscheidet in § 7 Abs. 2 Nr. 13 „besonders geschützte Ar-

ten“ und in Nr. 14 „streng geschützte Arten“, die dem gesetzlichen Schutz unterliegen. 

Als besonders geschützte Arten gelten:  

• Arten der Anhänge A und B der EG – Artenschutzverordnung (EG-VO) 

• Arten des Anhangs IV der FFH-RL sowie alle europäischen Vogelarten nach Art. 1 der 

Vogelschutz- Richtlinie (VSch-RL)  

• Arten der Anlage 1, die in Spalte 2 der Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) mit 

einem Kreuz gekennzeichnet sind 

Als streng geschützte Arten gelten: 

• Arten des Anhangs A der EG – Artenschutzverordnung (EG-VO) 

• Arten des Anhangs IV der FFH-RL 

• Arten der Anlage 1, die in Spalte 3 der Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) mit 

einem Kreuz gekennzeichnet sind.  

Europarechtlich ist der Artenschutz in den Artikeln 12, 13 und 16 der Richtlinie 92/43/EWG 

des Rates zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und 

Pflanzen vom 21.05.1992 - FFH-RL - sowie in den Artikeln 5, 7 und 9 der Richtlinie 

2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Erhaltung der wildleben-

den Vogelarten vom 30. November 2009 - Vogelschutz-Richtlinie VSch-RL - verankert. Im 

nationalen deutschen Naturschutzrecht ist der Artenschutz in den Bestimmungen der §§ 44 

und 45 BNatSchG umgesetzt.  

Die für diese saP maßgeblichen Verbotstatbestände („Zugriffverbote“) sind in § 44 Abs. 1 

BNatSchG normiert. Danach ist es grundsätzlich „verboten,  

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, 

zu verletzen, zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu be-

schädigen oder zu zerstören, 

2.  wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten wäh-

rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten er-

heblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhal-

tungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert. 

3.  Fortpflanzungs- und Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 

Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 
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4.  wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen 

aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören 

(Zugriffsverbote).“ 

Für Eingriffe in den Naturhaushalt, die nach der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung ge-

mäß § 15 BNatSchG zulässig sind, enthält § 44 Abs. 5 BNatSchG Einschränkungen der ar-

tenschutzrechtlichen Verbotstatbestände: 

(5)  Für nach § 15 Absatz 1 unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Eingriffe in Natur und 

Landschaft, die nach § 17 Absatz 1 oder Absatz 3 zugelassen oder von einer Behörde 

durchgeführt werden, sowie für Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1 gelten die 

Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote nach Maßgabe der Sätze 2 bis 5. Sind in An-

hang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, europäische Vogel-

arten oder solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Num-

mer 2 aufgeführt sind, liegt ein Verstoß gegen  

1. das Tötungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die Be-

einträchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Verletzungsrisiko 

für Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese Beeinträchtigung bei 

Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen nicht vermieden wer-

den kann,  

2. das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der Entnahme, Be-

schädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, 

wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, 

die auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung oder ihrer Entwicklungsformen vor 

Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und die Erhaltung der ökologischen Funktion 

der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gerichtet ist, beein-

trächtigt werden und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar sind,  

3. das Verbot nach Absatz 1 Nummer 3 nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von 

dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen 

Zusammenhang weiterhin erfüllt wird.  

Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgelegt werden. 

Für Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IV Buchstabe b der Richtlinie 

92/43/EWG aufgeführten Arten gelten die Sätze 2 und 3 entsprechend. Sind andere beson-

ders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung eines Eingriffs oder 

Vorhabens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote vor. 

Entsprechend der obigen Ausführung gelten die artenschutzrechtlichen Verbote bei nach § 15 

zulässigen Eingriffen in Natur und Landschaft sowie nach den Vorschriften des Baugesetzbu-

ches zulässigen Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 2 Satz 1 nur für die in Anhang IV der FFH-

RL aufgeführten Tierarten, für Europäischen Vogelarten sowie für solche Arten, die in einer 

Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 Nummer 2 aufgeführt sind.  
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3 Begriffsbestimmung 

Die Begriffsbestimmungen und die fachliche Auslegung der Verbotstatbestände der nachfol-

genden Untersuchung stützen sich auf die vorgeschlagenen Definitionen im Zusammenhang 

mit den Grundtatbeständen des § 44 Abs. 1 BNatSchG der Bund/ Länderarbeitsgemeinschaft 

Naturschutz, Landschaftspflege und Erholung (LANA), stA „Arten- und Biotopschutz“ (Sep-

tember 2009).  

Entsprechend ist eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes „immer dann anzunehmen, 

wenn sich als Folge der Störung die Größe oder der Fortpflanzungserfolg der lokalen Popula-

tion signifikant und nachhaltig verringert. Bei häufigen und weit verbreiteten Arten führen klein-

räumige Störungen einzelner Individuen im Regelfall nicht zu einem Verstoß gegen das Stö-

rungsverbot. Störungen an den Populationszentren können aber auch bei häufigeren Arten 

zur Überwindung der Erheblichkeitsschwelle führen. Demgegenüber kann bei landesweit sel-

tenen Arten mit geringen Populationsgrößen eine signifikante Verschlechterung bereits dann 

vorliegen, wenn die Fortpflanzungsfähigkeit, der Bruterfolg oder die Überlebenschancen ein-

zelner Individuen beeinträchtigt oder gefährdet werden.“ 

4 Methodisches Vorgehen 

4.1 Artenschutzrechtliche Untersuchung nach § 44 BNatSchG 

Gegenstand der saP sind Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie und europäische Vogelar-

ten, deren Anwesenheit im Untersuchungsgebiet nicht von vorneherein ausgeschlossen wer-

den kann. Somit können in einem ersten Schritt (Relevanzprüfung) die Arten von einer weite-

ren Prüfung ausgeschlossen werden, die aufgrund vorliegender Daten (Verbreitungskarten, 

Verzeichnis der in Niedersachsen besonders oder streng geschützten Arten (THEUNERT 

2008a und 2008b)), eigener Erfahrungen/ Kenntnisse und dem Wissensstand der Mitarbeiter 

des Planungsbüros regionalplan & uvp als nicht relevant für das Vorhabensgebiet identifiziert 

werden können. 

In einem weiteren Schritt wird durch Bestandsaufnahmen die einzelartenbezogene Bestands-

situation im Wirkraum des Vorhabens erhoben. Auf Basis dieser Untersuchungen können 

dann die Arten identifiziert werden, die vom Vorhaben tatsächlich betroffen sind bzw. betroffen 
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sein können. Auf Grund der Ergebnisse der Bestandsaufnahme sind die Ergebnisse der Re-

levanzprüfung nochmals auf Plausibilität zu kontrollieren.  

In die Beurteilung, ob artenschutzrechtliche Verbotstatbestände erfüllt sind, werden Vorkeh-

rungen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen sowie Maßnahmen zur Wahrung der kontinu-

ierlichen ökologischen Funktionalität einbezogen. 

Vorkehrungen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen setzen am Projekt an. Sie führen 

dazu, dass Projektwirkungen entweder vollständig unterbleiben oder soweit abgemildert wer-

den, dass - auch individuenbezogen - keine erhebliche Einwirkung auf geschützte Arten erfolgt 

(z. B. Anbringen von Fledermaus-Überflughilfen). 

Maßnahmen zur Wahrung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität („CEF-Maß-

nahmen“ - continuous ecological functionality-measures im Guidance document der EU-KOM-

MISSION (Hrsg. 2007)) setzen unmittelbar am betroffenen Bestand der geschützten Arten an. 

Sie dienen dazu, die Funktion der konkret betroffenen Lebensstätte für die betroffene (Teil-

)Population in qualitativer und quantitativer Hinsicht zu erhalten. Dabei muss die Kontinuität 

der Lebensstätte gesichert sein. CEF- Maßnahmen müssen den Charakter kompensatorischer 

Vermeidungsmaßnahmen (die in der Eingriffsregelung i. d. R. Ausgleichsmaßnahmen darstel-

len) besitzen und einen unmittelbaren räumlichen Bezug zum betroffenen Habitat erkennen 

lassen, z. B. in Form einer Vergrößerung eines Habitats oder der Neuschaffung von Habitaten 

in direkter funktioneller Beziehung zu diesem. 

Werden trotz der Durchführung von Vorkehrungen zur Vermeidung Verbotstatbestände erfüllt, 

so dienen Kompensationsmaßnahmen (FCS- Maßnahmen) dem Erhalt des derzeitigen (güns-

tigen) Erhaltungszustandes der betroffenen Art. Diese Maßnahmen müssen aus den spezifi-

schen Empfindlichkeiten und ökologischen Erfordernissen der jeweiligen betroffenen Art bzw. 

Population abgeleitet werden, d. h. sie sind an die jeweilige Art und an die Funktionalität aus-

zurichten. Auch hinsichtlich der zeitlichen Komponente ist zu beachten, dass keine Zeitlücke 

entsteht, in der eine irreversible Schwächung der Population zu befürchten ist.  

5 Datengrundlage 

Als Datengrundlage für die saP dienen die aktuellen Roten Listen Deutschlands und Nieder-

sachsens sowie Verbreitungsatlanten und weitere Fachliteratur (siehe Kapitel 13 „Literatur und 

Quellen“).  
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6 Wirkfaktoren 

6.1 Allgemeine Wirkfaktoren  

Entsprechend der Beschreibung des Vorhabens werden für die artenschutzrechtliche Beurtei-

lung folgende Wirkungen und Wirkzonen zu Grunde gelegt. 

Tabelle 1:  Übersicht der allgemeinen Wirkfaktoren des Vorhabens  

 

6.2 Ermittlung der projektspezifischen Wirkungen durch das Vorhaben 

Neben den allgemeinen Wirkfaktoren, die bei allen Vorhaben auftreten, entstehen projektspe-

zifische Wirkfaktoren, die je nach Vorhaben unterschiedlich sein können. Inwieweit einzelne 

Arten oder Artgruppen von den Auswirkungen einer Planung betroffen sein können, hängt im 

Wesentlichen von der konkreten Planung im Raum und den vorhandenen Lebensraumstruk-

turen ab. Neben dem unmittelbaren Verlust von Lebensräumen durch Überplanung können 

Baubedingte Wirkungen 

• mögliche Zerstörungen von Fortpflanzungs- und Ruhestätten durch die Baumaßnahmen, 

• temporärer Biotop- und Bodenverlust/ temporäre Beeinträchtigung des Lebensraumes 
durch Bauflächen/ Baustreifen (einschließlich temporärer Veränderung der Standortverhält-
nisse, der Bodenstruktur, visueller und akustischer Wirkungen), 

• temporäre Lärm- und Schadstoffemissionen und damit einhergehende Störungen durch 
den Baubetrieb, 

• mögliche baubedingte Tötungen von Individuen, 

• z. T. temporärer Verlust und Verstärkung der Zerschneidung faunistischer Funktionsräume 
und Funktionsbeziehungen. 

Anlagebedingte Wirkungen 

• Entwertung faunistischer Funktionsräume und Funktionsbeziehungen durch verstärkte vi-
suelle Störreize, Zerschneidungsverstärkung, Standortveränderung, 

• Beeinträchtigungen des Lebensraumes durch Versiegelung (Zuwegungen, Bauwerk), 

• Beeinträchtigungen des Lebensraumes durch zusätzliche Überbauung und Strukturverän-
derungen, 

• Biotopverlust durch Versiegelung und Überbauung/ Strukturveränderung, 

• Verlust faunistischer Funktionsräume und Funktionsbeziehungen durch Versiegelung/ 
Überbauung/Nutzungsveränderungen. 

Betriebsbedingte Wirkungen 

• mögliche Störungs- und Vertreibungswirkungen durch den Betrieb auf der Vorhabensfläche 
(akustische und visuelle Störreize durch den veränderten Verkehrsfluss), 

• ggf. mögliche Individuen-Verluste durch Kollision mit Verkehr. 
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einzelne Wirkfaktoren wie Lärm, Licht, Bewegungsunruhe etc. auch mehr oder weniger weit in 

den Raum wirken und sind entsprechend zu berücksichtigen. 

Da die Wirkungen des Vorhabens auf verschiedene Artgruppen und Arten unterschiedlich 

sind, richtet sich das Untersuchungsgebiet nach den Arten, bei denen mit den größten Wirkra-

dien zu rechnen ist. Dies sind meist Offenlandarten wie Kiebitz und Brachvogel. Für Arten wie 

gehölzbewohnende Singvögel, z.B. Goldammern oder Baumpieper beschränkt sich der Wirk-

raum in der Regel auf die unmittelbare Vorhabensfläche und das direkte Umfeld und die Arten 

werden nur dann beeinträchtigt, wenn die besiedelten Gehölze entfernt werden. Auf diesen 

Grundlagen werden die Betroffenheiten nach der Erfassung ermittelt. In der folgenden Art-für-

Art-Betrachtung (Kapitel 9) wird zwischen den von den Wirkfaktoren betroffenen Arten und den 

außerhalb des Wirkraums siedelnden Arten unterschieden. Letztere können dann in einem 

Artblatt gesammelt abgearbeitet werden. 

In der folgenden Tabelle 2 werden die konkreten projektspezifischen Wirkungen unter Berück-

sichtigung der aktuellen Planung (Kapitel 1.4) und der im Rahmen der Bestandserfassungen 

(Kapitel 8) vor Ort dokumentierten Lebensraumstrukturen ermittelt. 

 

Tabelle 2: Ermittlung der projektspezifischen Wirkfaktoren des Vorhabens 

Wirkfaktor trifft zu 

Erschließung eines neuen Baustandortes x 

Erweiterung/ Ersatz einer bestehenden baulichen Anlage  

Überplanung/ Verlust bestehender Gebäude  

Bestehende Gebäude im unmittelbaren Nahbereich/ Wirkbereich  

Überplanung/ Verlust von Gewässern  
Gewässer im Wirkbereich  

Überplanung/ Verlust von Altholzstrukturen/ Wald  

Altholzstrukturen/ Wald im Wirkbereich  

Überplanung/ Verlust von jüngeren Gehölzen  

Gehölze im Wirkbereich x 

Überplanung/ Verlust von Offenlandstandorten  

Offenland im Wirkbereich x 
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7 Relevanzprüfung 

Auf der Ebene des Genehmigungsverfahrens sind prinzipiell alle im Land Niedersachsen vor-

kommenden Arten des Anhangs IV der FFH-RL und alle im Land Niedersachsen vorkommen-

den europäischen Vogelarten gemäß Artikel 1 der VSch-RL betrachtungsrelevant. Dieses um-

fangreiche Artenspektrum soll im Rahmen der Relevanzprüfung zunächst auf die Arten redu-

ziert werden, die unter Beachtung der Lebensraumansprüche im Untersuchungsraum vorkom-

men können und für die eine Beeinträchtigung im Sinne der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 

1 BNatSchG durch Wirkungen des Vorhabens nicht von vornherein ausgeschlossen werden 

kann.  

Entsprechend der Verbreitungskarten, sonstiger Literatur (siehe Datengrundlage) sowie der 

eigenen Erfahrungen und Kenntnissen über den Planungsraum sind Vorkommen betrach-

tungsrelevanter Arten im Wesentlichen aus der Gruppe der Brutvögel denkbar.  

Somit werden Bestandserhebungen für die oben genannte Artengruppe durchgeführt. Auf das 

Vorkommen weiterer streng geschützter Arten aus den anderen Artengruppen und auf das 

Vorkommen von Lebensraumtypen wird bei den Begehungen geachtet.  

Die Dokumentation der Relevanzprüfung erfolgt in tabellarischer Form: 

Die Tabellen zur Ermittlung des zu prüfenden Artenspektrums bauen auf die Hinweise zur 

Aufstellung der naturschutzfachlichen Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung 

in der Straßenplanung (Fassung mit Stand 03/2011) der Obersten Baubehörde im Bayrischen 

Staatsministerium auf.  

Die Kürzel der Spalten am Tabellenanfang haben folgende Bedeutung: 

V: Verbreitungsgebiet 

X =  Das Vorhaben liegt innerhalb des bekannten Verbreitungsgebiets der Art in Nie-

dersachsen oder keine Angaben zur Verbreitung der Art in Niedersachsen vorhanden 

(k.A.). 

0 = Das Vorhaben liegt außerhalb des bekannten Verbreitungsgebiets der Art in 

Niedersachsen. 

L: Lebensraum 

X = Der erforderliche Lebensraum/ die spezifischen Habitatansprüche der Art sind 

voraussichtlich erfüllt oder keine Angabe möglich (k.A.). 
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0 = Der erforderliche Lebensraum kommt nicht vor bzw. die spezifischen Habitatan-

sprüche der Art sind mit Sicherheit nicht erfüllt.  

E: Empfindlichkeit der Art gegenüber den Wirkungen 

X = Die Wirkungsempfindlichkeit der Art ist gegeben bzw. nicht auszuschließen. 

0 =  Die Wirkungsempfindlichkeit der Art ist projektspezifisch so gering, dass mit 

hinreichender Sicherheit davon auszugehen ist, dass keine Verbotstatbestände ausge-

löst werden können (i. d. R. nur weit verbreitete, ungefährdete Arten).  

Arten, bei denen die Kategorie V (Verbreitungsgebiet) mit „0“ bewertet wurde, sind als nicht 

betrachtungsrelevant identifiziert und können damit von den weiteren Prüfschritten ausge-

schlossen werden.  

Für alle weiteren Arten werden die Kategorien „Lebensraum“ und „Empfindlichkeit“ abgeprüft. 

Arten, bei denen die Kategorie „Lebensraum“ mit „0“ bewertet wurde, sind als nicht betrach-

tungsrelevant identifiziert und können damit von den weiteren Prüfschritten ausgeschlossen 

werden. 

Bei den Arten, wo der erforderliche Lebensraum bzw. die spezifischen Habitatansprüche vo-

raussichtlich erfüllt sind oder keine Angaben möglich sind und die Empfindlichkeit gegenüber 

den Wirkungen des geplanten Vorhabens gegeben sind bzw. nicht auszuschließen sind, er-

folgt die Betrachtung der möglichen Betroffenheit Art für Art. Entsprechend werden diese Arten 

der weiteren saP zu Grunde gelegt. 

7.1 Arten des Anhangs IV der FFH-RL 

Tierarten: 

Kategorie 

Art Wissenschaftlicher Name RL Nds RL D sg V L E 

   Fledermäuse     

X X 0 Abendsegler Nyctalus noctula 2 V x 

X 0  Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii 2 2 x 

X X 0 Braunes Langohr Plecotus auritus 2 3 x 

X X 0 Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus 2 3 x 

X X 0 Fransenfledermaus Myotis nattereri 2 * x 

0   Graues Langohr Plecotus austriacus 2 1 x 
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Kategorie 

Art Wissenschaftlicher Name RL Nds RL D sg V L E 

X X 0 Große Bartfledermaus Myotis brandtii 2 * x 

X X 0 Großes Mausohr Myotis myotis 2 * x 

X X 0 Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus 2 * x 

0   Kleine Hufeisennase Rhinolophus hipposideros 0 2 x 

X X 0 Kleinabendsegler Nyctalus leisleri 1 D x 

0   Mopsfledermaus Barbastella barbastellus 1 2 x 

X X 0 Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus N * x 

0   Nordfledermaus Eptesicus nilssonii 2 3 x 

X X 0 Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii 2 * x 

X 0  Teichfledermaus Myotis dasycneme  G  

X 0  Wasserfledermaus Myotis daubentonii 3 * x 

0   Zweifarbfledermaus Vespertilio murinus 1 D x 

X X 0 Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus 3 * x 

   Säugetiere ohne Fledermäuse    

X 0  Biber Castor fiber 0 V x 

0   Braunbär Ursus arctos 0 0 x 

0   Europäischer Nerz Mustela lutreola 0 0  

0   Feldhamster Cricetus cricetus 2 1 x 

X 0  Fischotter Lutra lutra 1 3 x 

0   Großer Tümmler Tursiops truncatus 1 0 x 

0   Haselmaus Muscardinus avellanarius R V x 

0   Luchs Lynx lynx 0 1 x 

0   Schweinswal Phocoena phocoena 1 2 x 

0   Waldbirkenmaus Sicista betulina G 2 x 

0   Wildkatze Felis silvestris 2 3 x 

0   Wisent Bison bonasus 0 0 x 

X X 0 Wolf Canis lupus 0 3 x 

   Kriechtiere     

0   Europ. Sumpfschildkröte Emys orbicularis 0 1 x 

0   Schlingnatter Coronella austriaca 2 3 x 

X 0  Zauneidechse Lacerta agilis 3 V x 

   Lurche     

0   Geburtshelferkröte Alytes obstetricans 2 2 x 

0   Gelbbauchunke Bombina variegata 1 2 x 



Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung    
B-Plan Nr. 161, Meppen Apeldorn, 2023 

12 

 

Kategorie 

Art Wissenschaftlicher Name RL Nds RL D sg V L E 

X 0  Kammmolch Triturus cristatus 3 3 x 

0   Kleiner Wasserfrosch Pelophylax lessonae G G x 

X 0  Knoblauchkröte Pelobates fuscus 3 3 x 

X 0  Kreuzkröte Bufo calamita 2 2 x 

X 0  Laubfrosch Hyla arborea 2 3 x 

X 0  Moorfrosch Rana arvalis 3 3 x 

0   Rotbauchunke Bombina bombina 2 2 x 

0   Springfrosch Rana dalmatina 3 V x 

0   Wechselkröte Pseudepidalea viridis 1 2 x 

   Fische     

0   Nordseeschnäpel Coregonus oxyrhynchus 0 0 x 

0   Stör Acipenser sturio 0 0 x 

   Libellen     

0   Eurasische Keulenjungfer Stylurus flavipes R G x 

0   Östliche Moosjungfer Leucorrhinia albifrons R 1 x 

0   Zierliche Moosjungfer Leucorrhinia caudalis * 1 x 

0   Große Moosjungfer Leucorrhinia pectoralis * 2 x 

0   Grüne Flussjungfer Ophiogomphus cecilia  * 2 x 

0   Grüne Mosaikjungfer Aeshna viridis 1 1 x 

0   Sibirische Winterlibelle Sympecma paedisca 1 2 x 

   Käfer     

0   Grubenlaufkäfer Carabus variolosus 0 1 x 

0   Heldbock Cerambyx cerdo  1 x 

0   Breitrand Dytiscus latissimus 1 1 x 

0   Schmalbindiger Breitflügel- 

Tauchkäfer 

Graphoderus bilineatus 
0 1 x 

0   Eremit Osmoderma eremita  2 x 

   Tagfalter     

0   Wald-Wiesenvögelchen Coenonympha hero 1 1 x 

0   Eschen- Scheckenfalter  Euphydryas maturna 0 1 x 

0   Schwarzfleckiger Ameisenbläu-

ling  

Maculinea arion 
1 2 x 

0   Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-

bläuling 

Maculinea nausithous 
1 3 x 

0   Heller Wiesenknopf-Ameisen-

bläuling 

Maculinea teleius  
0 2 x 
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Kategorie 

Art Wissenschaftlicher Name RL Nds RL D sg V L E 

0   Großer Feuerfalter Lycaena dispar 0 2 x 

0   Blauschillernder Feuerfalter Lycaena helle 0 1 x 

0   Schwarzer Apollofalter Parnassius mnemosyne 0 1 x 

   Nachtfalter     

0   Nachtkerzenschwärmer Proserpinus proserpina 2 V x 

   Schnecken     

0   Zierliche Tellerschnecke Anisus vorticulus  1 x 

   Muscheln     

0   Bachmuschel Unio crassus  1 x 

 

Gefäßpflanzen: 

Kategorie      

V L E Art Wissenschaftlicher Name RL Nds RL D sg 

0   Kriechender Sellerie Apium repens 1 1 x 

0   Einfache Mondraute Botrychium simplex 0 2 x 

0   Frauenschuh Cypripedium calceolus 2 3 x 

0   Sand-Silberscharte Jurinea cyanoides 0 2 x 

0   Sumpf-Glanzkraut Liparis loeselii 2 2 x 

X 0  Froschkraut Luronium natans 2 2 x 

0   Schierling- Wasserfenchel Oenanthe conioides 1 1 x 

0   Moor- Steinbrech Saxifraga hirculus 0 1 x 

0   Vorblattloses Leinblatt Thesium ebracteatum 1 1 x 

0   Prächtiger Dünnfarn Trichomanes speciosum R  x 

 

LEGENDE   

  

RL D Rote Liste Deutschland 

RL Nds Rote Liste Niedersachsen 

 Gefährdungskategorien der Roten Listen (D und Nds): 

 0 Bestand erloschen (ausgestorben oder verschollen) 

 1 Vom Erlöschen/ Aussterben bedroht 

 2 Stark gefährdet 

 3 Gefährdet 

 G Gefährdung unbekannten Ausmaßes 

 R Extrem selten (Arten mit geographischer Restriktion) 

 V Vorwarnliste 

 D Daten unzureichend 
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 * Keine Gefährdung/ ungefährdet 

  Nicht bewertet/ keine Rote Liste vorhanden 

 N erst nach Veröffentlichung der Roten Liste nachgewiesen (Status unbekannt) 

   

sg x = streng geschützte Art nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG 

   

 

7.2 Europäische Vogelarten gemäß Artikel 1 der VSCH-RL (Brut- und Rast-

vögel) 

Da bei der Untersuchung keine vollständige Brutvogelkartierung durchgeführt wurde, werden 

die Ergebnisse der Erfassung mittels Potenzialanalyse erweitert. 

Kategorie Art Wissenschaftlicher Name RL 

Nds 

RL 

D 

sg Gast-

vogelart 
V L E 

Brut 

E 

Zug 

0    Alpenbraunelle Prunella collaris  R   

X 0   Alpenstrandläufer Calidris alpina 1 1 x  

X X X  Amsel*) Turdus merula * *   

0    Auerhuhn Tetrao urogallus 0 1 x  

X 0   Austernfischer Haematopus ostralegus * *  Zug 

X X 0  Bachstelze*) Motacilla alba * *   

X 0   Bartmeise Panurus biarmicus * *   

X 0   Baumfalke Falco subbuteo V 3 x Zug 

X X X  Baumpieper Anthus trivialis V V   

X 0   Bekassine Gallinago gallinago 1 1 x Zug 

X 0   Bergente Aythya marila  R  Zug 

0    Berglaubsänger Phylloscopus bonelli  * x  

0    Beutelmeise*) Remiz pendulinus 1 1   

0    Bienenfresser Merops apiaster R * x  

0    Birkhuhn Lyrurus tetrix 1 2 x  

X 0   Blässgans Anser albifrons    Zug 

X 0   Blässhuhn*) Fulica atra * *  Zug 

X 0   Blaukehlchen Luscinia svecica * * x Anh. I 

X X X  Blaumeise*) Cyanistes caeruleus * *   

0    Blauracke Coracias garrulus 0 0 x  
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Kategorie Art Wissenschaftlicher Name RL 

Nds 

RL 

D 

sg Gast-

vogelart 
V L E 

Brut 

E 

Zug 

X X X  Bluthänfling  Linaria cannabina 3 3   

X 0   Brachpieper Anthus campestris 0 1 x Zug 

X 0   Brachvogel Numenius arquata 1 1 x Zug 

X 0   Brandgans Tadorna tadorna * *  Zug 

X 0   Brandseeschwalbe Sterna sandvicensis * 1 x Anh. I 

X 0   Braunkehlchen Saxicola rubetra 1 2  Zug 

X 0   Bruchwasserläufer Tringa glareola 1 1 x Zug 

X X X  Buchfink*) Fringilla coelebs * *   

X X X  Buntspecht*) Dendrocopos major * *   

X X 0  Dohle*) Coloeus monedula * *   

X X X  Dorngrasmücke*) Sylvia communis * *   

0    Dreizehenmöwe Rissa tridactyla  R   

X 0   Drosselrohrsänger Acrocephalus arundinaceus V * x Zug 

X 0   Dunkelwasserläufer Tringa erythropus    Zug 

X X 0  Eichelhäher*) Garrulus glandarius * *   

0    Eiderente*) Somateria mollissima * *  Zug 

X 0   Eisvogel Alcedo atthis V * x Anh. I 

X X X  Elster*) Pica pica * *   

X 0   Erlenzeisig Spinus spinus * *   

X 0   Feldlerche Alauda arvensis 3 3  Zug 

X 0   Feldschwirl Locustella naevia 2 2   

X 0   Feldsperling Passer montanus V V   

X 0   Fichtenkreuzschna-

bel*) 

Loxia curvirostra 

* *  

 

X 0   Fischadler Pandion haliaetus 3 3 x Anh. I 

X X X  Fitis*) Phylloscopus trochilus * *   

X 0   Flussregenpfeifer Charadrius dubius V V x Zug 

X 0   Flussseeschwalbe Sterna hirundo 1 2 x Anh. I 

X 0   Flussuferläufer Actitis hypoleucos 1 2 x Zug 

X 0   Gänsesäger Mergus merganser R 3  Zug 
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Kategorie Art Wissenschaftlicher Name RL 

Nds 

RL 

D 

sg Gast-

vogelart 
V L E 

Brut 

E 

Zug 

X X X  Gartenbaumläufer*) Certhia brachydactyla * *   

X X X  Gartengrasmücke*) Sylvia borin 3 *   

X X X  Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus * *  Zug 

X 0   Gebirgsstelze*) Motacilla cinerea * *   

X X X  Gelbspötter Hippolais icterina V *   

X X X  Gimpel*) Pyrrhula pyrrhula * *   

0    Girlitz Serinus serinus 3 *   

X X X  Goldammer*) Emberiza citrinella V *   

X 0   Goldregenpfeifer Pluvialis apriaria 1 1 x Anh. I 

0    Grauammer Emberiza calandra 1 V x Zug 

X 0   Graugans*) Anser anser * *  Zug 

X 0   Graureiher Ardea cinerea 3 *  Zug 

X X X  Grauschnäpper Muscicapa striata V V   

0    Grauspecht Picus canus 1 2 x  

X 0   Großtrappe Otis tarda 0 1 x  

X X X  Grünfink*) Chloris chloris * *   

X 0   Grünschenkel Tringa nebularia    Zug 

X X 0  Grünspecht Picus viridis * * x  

X 0   Habicht Accipiter gentilis V * x  

0    Habichtskauz Strix uralensis  R x  

0    Halsbandschnäpper Ficedula albicollis  3   

0    Haselhuhn Tetrastes bonasia 0 2   

0    Haubenlerche Galerida cristata 1 V x  

X 0   Haubenmeise*) Lophophanes cristatus * *   

X 0   Haubentaucher Podiceps cristatus * *  Zug 

X 0   Hausrotschwanz*) Phoenicurus ochruros * *   

X 0   Haussperling Passer domesticus * *   

X X X  Heckenbraunelle*) Prunella modularis * *   

X X X  Heidelerche Lullula arborea V V x Anh. I 

X 0   Heringsmöwe Larus fuscus * *  Zug 
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Kategorie Art Wissenschaftlicher Name RL 

Nds 

RL 

D 

sg Gast-

vogelart 
V L E 

Brut 

E 

Zug 

X 0   Höckerschwan*) Cygnus olor * *  Zug 

X 0   Hohltaube*) Columba oenas * *   

X X X  Jagdfasan*) Phasianus colchicus     

X 0   Kampfläufer Calidris pugnax 1 1 x Anh. I 

X 0   Kanadagans Branta canadensis    Zug 

0    Karmingimpel Carpodacus erythrinus 1 V x  

X 0   Kernbeißer*) Coccothraustes coccothraustes * *   

X 0   Kiebitz Vanellus vanellus 3 2 x Zug 

0    Kiebitzregenpfeifer Pluvialis squatarola    Zug 

X X X  Klappergrasmücke*) Sylvia curruca * *   

X X X  Kleiber*) Sitta europaea * *   

0    Kleinsumpfhuhn Porzana parva 1 3 x  

X 0   Kleinspecht Dryobates minor 3 3  Zug 

X 0   Knäkente Spatula querquedula 1 1 x Zug 

X 0   Knutt Calidris canutus    Zug 

X X X  Kohlmeise*) Parus major * *   

0    Kolbenente Netta rufina R *  Zug 

X 0   Kolkrabe Corvus corax * *   

X 0   Kormoran*) Phalacrocorax carbo * *  Zug 

X 0   Kornweihe Circus cyaneus 1 1 x Anh. I 

X 0   Kranich Grus grus * * x Anh. I 

X 0   Krickente Anas crecca V 3  Zug 

X 0   Kurzschnabelgans Anser brachyrhynchus    Zug 

X 0   Kuckuck Cuculus canorus 3 3   

0    Küstenseeschwalbe Sterna paradisaea 1 1 x Anh. I 

X 0   Lachmöwe Chroicocephalus ridibundus * *  Zug 

X 0   Löffelente Spatula clypeata 2 3  Zug 

X 0   Löffler Platalea leucorodia * R x Anh. I 

X 0   Mantelmöwe Larus marinus R *  Zug 

X X 0  Mauersegler Apus apus * *   
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Kategorie Art Wissenschaftlicher Name RL 

Nds 

RL 

D 

sg Gast-

vogelart 
V L E 

Brut 

E 

Zug 

X X 0  Mäusebussard Buteo buteo * * x  

X X 0  Mehlschwalbe Delichon urbicum 3 3   

X 0   Merlin Falco columbarius   x Anh. I 

X X X  Misteldrossel*) Turdus viscivorus * *   

0    Mittelsäger Mergus serrator R *  Zug 

X 0   Mittelspecht Dendrocopos medius * * x  

X X X  Mönchsgrasmücke*) Sylvia atricapilla * *   

0    Moorente Aythya nyroca 0 1 x  

X 0   Nachtigall Luscinia megarhynchos V *  Zug 

0    Nachtreiher Nycticorax nycticorax  2 x  

X 0   Nachtschwalbe Caprimulgus europaeus V 3 x Anh. I 

X 0   Neuntöter Lanius collurio V *  Anh. I 

0    Ohrentaucher Podiceps auritus  R x Anh. I 

0    Orpheusspötter Hippolais polyglotta  *   

0    Ortolan Emberiza hortulana 2 3 x Anh. I 

X 0   Pfeifente Marecea penelope R R  Zug 

0    Pfuhlschnepfe Limosa lapponica    Anh. I 

X 0   Pirol Oriolus oriolus 3 V  Zug 

0    Prachttaucher Gavia arctica    Anh. I 

X X X  Rabenkrähe*) Corvus corone * *   

X 0   Raubwürger Lanius excubitor 1 1 x Zug 

X X 0  Rauchschwalbe Hirundo rustica 3 V   

0    Raufußkauz Aegolius funereus * * x Anh. I 

X 0   Rebhuhn Perdix perdix 2 2   

X 0   Regenbrachvogel Numenius phaeopus    Zug 

X 0   Reiherente*) Aythya fuligula * *  Zug 

X 0   Ringdrossel Turdus torquatus 1 *   

0    Ringelgans Branta bernicla    Zug 

X X X  Ringeltaube*) Columba palumbus * *   

X 0   Rohrammer*) Emberiza schoeniclus V *   
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Kategorie Art Wissenschaftlicher Name RL 

Nds 

RL 

D 

sg Gast-

vogelart 
V L E 

Brut 

E 

Zug 

0    Rohrdommel Botaurus stellaris 1 3 x Anh. I 

X 0   Rohrschwirl Locustella luscinioides * * x Zug 

X 0   Rohrweihe Circus aeruginosus V * x Anh. I 

X 0   Rothalstaucher Podiceps grisegena 3 * x Zug 

X X X  Rotkehlchen*) Erithacus rubecula * *   

0    Rotkehlpieper Anthus cervinus    Anh. I 

0    Rotkopfwürger Lanius senator 0 1 x  

X 0   Rotmilan Milvus milvus 3 * x Anh. I 

X 0   Rotschenkel Tringa totanus 2 2 x Zug 

X 0   Saatgans Anser fabalis/serrirostris    Zug 

X 0   Saatkrähe Corvus frugilegus * *  Zug 

X 0   Säbelschnäbler Recurvirostra avosetta V V x Anh. I 

0    Sanderling Calidris alba    Zug 

X 0   Sandregenpfeifer Charadrius hiaticula 2 1 x Zug 

X 0   Schafstelze*) Motacilla flava * *  Zug 

X 0   Schellente Bucephala clangula * *  Zug 

X 0   Schilfrohrsänger Acrocephalus schoenobaenus * V x Zug 

0    Schlagschwirl Locustella fluviatilis * *   

X 0   Schleiereule Tyto alba V * x  

X 0   Schnatterente Mareca strepera * *  Zug 

0    Schreiadler Clanga pomarina 0 1 x  

X X 0  Schwanzmeise*) Aegithalos caudatus * *   

X 0   Schwarzhalstaucher Podiceps nigricollis * 3 x Zug 

X 0   Schwarzkehlchen Saxicola rubicola * *  Zug 

0    Schwarzkopfmöwe Larus melanocephalus * *  Anh. I 

X 0   Schwarzmilan Milvus migrans * * x Anh. I 

X 0   Schwarzspecht Dryocopus martius * * x  

X 0   Schwarzstorch Ciconia nigra 1 * x Anh. I 

X 0   Seeadler Haliaetus albicilla * * x Anh. I 

0    Seeregenpfeifer Charadrius alexandrinus 1 1 x Zug 
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Kategorie Art Wissenschaftlicher Name RL 

Nds 

RL 

D 

sg Gast-

vogelart 
V L E 

Brut 

E 

Zug 

0    Seggenrohrsänger Acrocephalus paludicola 0 1 x  

0    Sichelstrandläufer Calidris ferruginea    Zug 

X 0   Silbermöwe Larus argentatus 2 V  Zug 

X 0   Silberreiher Ardea alba  R x Anh. I 

X 0   Singschwan Cygnus cygnus  * x Anh. I 

X X X  Singdrossel*) Turdus philomelos * *   

X 0   Sommergoldhähn-

chen*) 

Regulus ignicapillus 

* *  

 

X 0   Sperber Accipiter nisus * * x  

0    Sperbergrasmücke Sylvia nisoria 1 1 x Anh. I 

0    Sperlingskauz Glaucidium passerinum * * x  

X 0   Spießente Anas acuta 1 2  Zug 

0    Sprosser Luscinia luscinia R V   

X X X  Star Sturnus vulgaris 3 3   

X 0   Steinadler Aquila chrysaetos 0 R x  

X 0   Steinkauz Athene noctua 3 V x  

0    Steinrötel Monticola saxatilis 0 1 x  

X 0   Steinschmätzer Oenanthe oenanthe 1 1  Zug 

0    Steinwälzer Arenaria interpres  0 x Zug 

0    Sterntaucher Gavia stellata    Anh. I 

X X X  Stieglitz*) Carduelis carduelis V *   

X 0   Stockente*) Anas platyrhynchos V *  Zug 

X 0   Sturmmöwe Larus canus * *  Zug 

X 0   Sumpfmeise*) Poecile palustris * *   

X 0   Sumpfohreule Asio flammeus 1 1 x Zug 

X 0   Sumpfrohrsänger*) Acrocephalus palustris * *   

0    Taigabirkenzeisig Acanthis flammea      

X 0   Tafelente Aythya ferina 3 V  Zug 

0    Tannenhäher Nucifraga caryocatactes V V   

X X X  Tannenmeise*) Periparus ater * *   
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Kategorie Art Wissenschaftlicher Name RL 

Nds 

RL 

D 

sg Gast-

vogelart 
V L E 

Brut 

E 

Zug 

X 0   Teichhuhn Gallinula chloropus V V x  

X 0   Teichrohrsänger Acrocephalus scirpaceus V *  Zug 

X X X  Trauerschnäpper Ficedula hypoleuca 3 3   

X 0   Trauerseeschwalbe Chlidonias niger 1 3 x Anh. I 

X 0   Tüpfelsumpfhuhn Porzana porzana 1 3 x Anh. I 

X X X  Türkentaube*) Streptopelia decaocto * *   

X X 0  Turmfalke Falco tinnunculus V * x  

X 0   Turteltaube Streptopelia turtur 1 2 x  

X 0   Uferschnepfe Limosa limosa 2 1 x Zug 

X 0   Uferschwalbe Riparia riparia V * x Zug 

X 0   Uhu Bubo bubo * * x  

X 0   Wacholderdrossel*) Turdus pilaris * *   

X 0   Wachtel Coturnix coturnix V V  Zug 

0    Wachtelkönig Crex crex 1 1 x Anh. I 

X 0   Waldbaumläufer*) Certhia familiaris * *   

X X 0  Waldkauz Strix aluco * * x  

X 0   Waldlaubsänger Phylloscopus sibilatrix 3 *   

X X 0  Waldohreule Asio otus 3 * x  

X 0   Waldschnepfe Scolopax rusticola * V  Zug 

X 0   Waldwasserläufer Tringa ochropus * * x Zug 

X 0   Wanderfalke Falco peregrinus 3 * x Anh. I 

X 0   Wasseramsel Cinclus cinclus * *   

X 0   Wasserralle Rallus aquaticus V V  Zug 

X X 0  Weidenmeise*) Poecile montanus * *   

X 0   Weißstorch Ciconia ciconia V V x Anh. I 

X 0   Weißwangengans Branta leucopsis * *  Anh. I 

X 0   Wendehals Jynx torquilla 2 3 x Zug 

X 0   Wespenbussard Pernis apivorus 3 V x Anh. I 

X 0   Wiedehopf Upupa epops 2 3 x  

X 0   Wiesenpieper Anthus pratensis 2 2   
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Kategorie Art Wissenschaftlicher Name RL 

Nds 

RL 

D 

sg Gast-

vogelart 
V L E 

Brut 

E 

Zug 

X 0   Wiesenweihe Circus pygargus 2 2 x Anh. I 

X 0   Wintergoldhähn-

chen*) 

Regulus regulus 

* *  

 

X X X  Zaunkönig*) Troglodytes troglodytes * *   

X X X  Zilpzalp*) Phylloscopus collybita * *   

0    Zwergdommel Ixobrychus minutus 1 3 x  

0    Zwergmöwe Hydrocoloeus minutus  R  Anh. I 

X 0   Zwergsäger Mergellus albellus    Anh. I 

0    Zwergschnäpper Ficedula parva R V x Anh. I 

X 0   Zwergschwan Cygnus columbianus    Anh. I 

X 0   Zwergseeschwalbe Sternula albifons 1 1 x Anh. I 

X 0   Zwergstrandläufer Calidris minuta    Zug 

0    Zwergsumpfhuhn Porzana pusilla  R x  

X 0   Zwergtaucher Tachybaptus ruficollis V *  Zug 

Legende 

 *) Weit verbreitete Arten („Allerweltsarten“), bei denen regelmäßig davon auszugehen ist, dass 
durch Vorhaben keine populationsbezogene Verschlechterung des Erhaltungszustandes erfolgt. 

 RL D Rote Liste der Brutvögel Deutschlands (RYSLAVY, T., H.-G. BAUER, B. GERLACH, O. 
HÜPPOP, J. STAHMER, P. SÜDBECK & C. SUDFELDT 2020) 

 RL Nds Rote Liste der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten Brutvögel (KRÜGER & SANDKÜH-
LER 2022) 

  Gefährdungskategorien der Roten Listen (D und Nds): 

   0 

1 

2 

3 

R 

V 

* 

 

Bestand erloschen (ausgestorben oder verschollen) 

Vom Erlöschen/ Aussterben bedroht 

Stark gefährdet 

Gefährdet 

Extrem selten (Arten mit geographischer Restriktion 

Vorwarnliste 

Keine Gefährdung/ ungefährdet 

Nicht bewertet 

 sg  x streng geschützte Art nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG 

 Gastvogelart  Anh I 

Zug 

Gastvogelart nach EU-Vogelschutzrichtlinie Art. 4 Abs. 1 (Anhang I) 

Zugvogelarten gemäß EU-Vogelschutzrichtlinie Art. 4 Abs. 2 
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8 Erhebung der Bestandssituation 

In diesem Kapitel werden Methode und Ergebnisse der durchgeführten Bestandserhebungen 

für eine abschließende Bewertung der möglichen Betroffenheit europäischer Vogelarten bzw. 

streng geschützter Arten dargestellt. 

8.1 Methodik 

Die Bestandserfassung erfolgte im Rahmen von 3 vollständigen Flächenbegehungen von Mitte 

April bis Ende Juni 2023. Die Erfassungstermine mit den jeweiligen kurzen Wetterbeschrei-

bungen sind der folgenden Aufstellung zu entnehmen: 

Tabelle 3: Auflistung der Erfassungstage der Brutvögel mit kurzer Wetterbeschreibung 

Datum Wetter Bemerkung 

19.04.2023 Sonnig – bewölkt, 11° bis 15°C, 1 – 3 Bft  

10.05.2023 sonnig bis bewölkt, 15°C, 0 -1 Bft  

23.06.2023 sonnig, 18° bis 23°C, 1 - 2 Bft abends 

 

Als Untersuchungsraum wurde ein möglicher Wirkraum von bis zu 200 m um das geplante 

Bauvorhaben abgegrenzt. Die Lage und Abgrenzung des Untersuchungsraumes können dem 

Blatt Nr. 1 entnommen werden. Der Schwerpunkt der Bestandserfassungen lag bei der Gruppe 

der Brutvögel, da in dieser Tiergruppe mit dem Vorkommen betrachtungsrelevanter Arten zu 

rechnen war (vgl. Relevanzprüfung). Darüber hinaus wurde im Rahmen der Begehungen al-

lerdings auch auf das Vorkommen streng geschützter Arten aus anderen Tiergruppen geach-

tet.  

Für die Beurteilung der Betroffenheit ist es nicht zwingend erforderlich eine detaillierte Kartie-

rung für alle Arten durchzuführen. Die Untersuchungstiefe hängt vielmehr maßgeblich von den 

naturräumlichen Gegebenheiten vor Ort ab (FRÖHLICH & SPORBECK 2010). Entsprechend 

wurden alle Vogelarten qualitativ erfasst, bei gefährdeten und streng geschützten Arten er-

folgte die Erfassung quantitativ, die zudem kartographisch ausgewertet und dargestellt wird. 

Für die „Allerweltsarten“ wird ausschließlich der Status im UG festgestellt und i.d.R. auf eine 

Ergebnisdarstellung in Karten verzichtet. Bei den Begehungen wird auf Besonderheiten bei 

diesen Arten insbesondere im unmittelbaren Vorhabensbereich geachtet (z.B. hohe Brutdichte 
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von Wiesenschafstelzen auf betroffener Ackerfläche, hohe Artenvielfalt in vom Vorhaben be-

troffenen Heckenstrukturen).  

Die Erfassung und Wertung von Brutrevieren der Vögel erfolgte grundsätzlich angelehnt an 

die „Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands“ (SÜDBECK et al. 2005). 

Bei manchen Arten kamen Klangattrappen zum Einsatz, sofern dies in den „Methodenstan-

dards“ für sinnvoll erachtet wird (z.B. Eulen und Spechte). Aufgrund der geringen Anzahl an 

Begehungen wurden bereits einmalige Feststellungen revieranzeigender Verhaltensweisen 

(z.B. Reviergesang) außerhalb der Hauptdurchzugszeiten der jeweiligen Art als Brutverdacht, 

d.h. als mögliches Brutrevier gewertet. Außerdem wurde das Potenzial der Fläche abgeschätzt 

und weitere möglicherweise vorkommende Arten in der Relevanzprüfung herausgearbeitet. 

8.2 Brutvögel 

In der folgenden Tabelle werden alle im Rahmen der Erfassungen 2023 im Bereich des Un-

tersuchungsraumes festgestellten Vogelarten mit Angaben zur Gefährdung und Schutzstatus 

aufgelistet. Darüber hinaus wird der Status der jeweiligen Art im UG angegeben. Außerdem 

werden die Arten angegeben, die zusätzlich in der Relevanzprüfung als empfindlich gegenüber 

dem Vorhaben herausgearbeitet wurden (Potenzialanalyse). 

 

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name RL  

D 

RL 

Nds 

RL 

W 

D 

AV 

EG 

AV 

VS 

RL 

Vorkommen/Status 

im Untersuchungs-

gebiet/ Bemerkun-

gen 

Jagdfasan Phasianus colchicus   -   ● Potenzial 

Ringeltaube Columba palumbus * * *   ● BV 

Türkentaube Streptopelia decaocto * * *   ● Potenzial 

Buntspecht Dendrocopos major * * *   ● BN 

Elster Pica pica * * -   ● Potenzial 

Rabenkrähe Corvus corone * * *   ● Potenzial 

Tannenmeise Periparus ater * * *   ● BV 

Blaumeise Cyanistes caeruleus * * *   ● BV 

Kohlmeise Parus major * * *   ● BV 

Heidelerche Lullula arborea V V * SG  Anh. I GVA, Potenzial 

Fitis Phylloscopus trochilus * * *   ● BV 
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Deutscher Name Wissenschaftlicher Name RL  

D 

RL 

Nds 

RL 

W 

D 

AV 

EG 

AV 

VS 

RL 

Vorkommen/Status 

im Untersuchungs-

gebiet/ Bemerkun-

gen 

Zilpzalp Phylloscopus collybita * * *   ● BV 

Gelbspötter Hippolais icterina * V *   ● Potenzial 

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla * * *   ● BV 

Gartengrasmücke Sylvia borin * 3 *   ● Potenzial 

Klappergrasmücke Sylvia curruca  * * *   ● Potenzial 

Dorngrasmücke Sylvia communis * * *   ● Potenzial 

Wintergoldhähnchen Regulus regulus * * *   ● BV 

Zaunkönig Troglodytes troglodytes * * *   ● BV 

Kleiber Sitta europaea * * *   ● BV 

Gartenbaumläufer Certhia brachydactyla * * *   ● BV 

Star Sturnus vulgaris 3 3 *   ● Potenzial 

Amsel Turdus merula * * *   ● BV 

Singdrossel Turdus philomelos * * *   ● BV 

Misteldrossel Turdus viscivorus * * *   ● Potenzial 

Grauschnäpper Muscicapa striata V V *   ● Potenzial 

Rotkehlchen Erithacus rubecula * * *   ● BV 

Trauerschnäpper Ficedula hypoleuca 3 3 V   ● BN, 2 Reviere 

Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus * * *   ● GVA, BN 

Heckenbraunelle Prunella modularis * * *   ● BV 

Baumpieper Anthus trivialis V V *   ● Potenzial 

Buchfink Fringilla coelebs * * *   ● BV 

Gimpel Pyrrhula pyrrhula * * *   ● Potenzial 

Grünfink Chloris chloris * * *   ● Potenzial 

Bluthänfling Linaria cannabina 3 3 V   ● Potenzial 

Stieglitz Carduelis carduelis * V *   ● BV, 1 Revier 

Goldammer Emberiza citrinella  * V *   ● BV, 1 Revier 

 

LEGENDE    

Fett-Druck  streng geschützte Art nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG 
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RL D  Rote Liste der Brutvögel Deutschlands (RYSLAVY, T., H.-G. BAUER, B. GERLACH, O. 
HÜPPOP, J. STAHMER, P. SÜDBECK & C. SUDFELDT 2020) 

RL Nds  Rote Liste der Brutvögel Niedersachsens und Bremens (KRÜGER & SANDKÜHLER 2022) 

  Gefährdungskategorien der Roten Listen (D und Nds): 

 0  Bestand erloschen (ausgestorben oder verschollen) 

 1  Vom Erlöschen/ Aussterben bedroht 

 2  Stark gefährdet 

 3  Gefährdet 

 R  Extrem selten (Arten mit geographischer Restriktion) 

 V  Vorwarnliste 

 *  Keine Gefährdung/ ungefährdet 

   Nicht bewertet 

RL W  Rote Liste wandernder Vogelarten Deutschlands (HÜPPOP et al. 2012) 

  Gefährdungskategorien der RL W: 

 0  Bestand erloschen (ausgestorben oder verschollen) 

 1  Vom Erlöschen/ Aussterben bedroht 

 2  Stark gefährdet 

 3  Gefährdet 

 R  Extrem selten (Arten mit geographischer Restriktion) 

 V  Vorwarnliste 

 *  Keine Gefährdung/ ungefährdet 

 -  Nicht als in Deutschland „wandernd und regelmäßig auftretend“ (Status IW) eingestufte Vo-

gel(unter)arten (HÜPPOP et al. 2012) 

D AV  Bundesartenschutzverordnung 

 SG  In Anlage 1, Spalte 3 aufgelistet (nach D AV streng geschützt) 

EG AV  EG-Artenschutzverordnung 

 A  In Anhang A aufgelistet (nach EG AV streng geschützt) 

VS RL  Vogelschutzrichtlinie 

 ●  Besonders geschützt nach Artikel 1 VS RL 

 Anh. I  In Anhang I aufgelistet (Arten mit besonderem Schutz) 

Vorkommen / Status im Untersuchungsgebiet / Bemerkungen 

 BP Brutpaar BN  Brutnachweis BV Brutverdacht 

 NG Nahrungsgast rD  rastender Durch-

zügler 

üD überfliegender 

Durchzügler 

 Ü Überflieger W  Wintergast BZF Brutzeitfeststellung 

GVA  Gastvogelart nach EU-Vogelschutzrichtlinie Art. 4 Abs. 1 (Anhang I) und Zugvogelarten gemäß Art. 

4 Abs. 2 

(Sortierung der Vogelarten nach „Artenliste der Vögel Deutschlands“ BARTHEL & KRÜGER 2018) 
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Im Rahmen der Brutvogelerfassung 2023 wurden insgesamt 21 Vogelarten im UG festgestellt. 

Alle Arten nutzen das Gebiet und dessen Umland vermutlich als Brutgebiet (Brutnachweis, 

Brutverdacht).  

Es wurden Vorkommen von Vogelarten, die in der Roten Liste Niedersachsens (inkl. Vorwarn-

liste) geführt werden im UG festgestellt. Zu nennen sind hier Trauerschnäpper, Stieglitz und 

Goldammer. 

Die Reviermittelpunkte der gefährdeten und streng geschützten Arten können dem Blatt Nr. 1 

entnommen werden.  

Zu den regelmäßig auftretenden Gastvogelarten nach EU-Vogelschutzrichtlinie, welche auf 

bestimmte Rastgebiete angewiesen bzw. für die wertvolle Bereiche (Gastvogellebensräume) 

in Niedersachsen herausgestellt sind (siehe Artenliste zur Bewertung von Gastvogellebens-

räumen In: Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen 6/97 bzw. Vollzugshinweise für Ar-

ten und Lebensraumtypen (NLWKN 2009, NLWKN 2010)), ist der Gartenrotschwanz zu nen-

nen. 

8.3 Weitere Arten 

Im Rahmen der Erfassungen wurde auch auf das Vorkommen von Tierarten aus anderen 

Gruppen geachtet.  

Bei der Abendbegehung wurden jagende Fledermäuse festgestellt. Große Abendsegler jagten 

am nördlichen Waldrand, Zwergfledermäuse und Breitflügelfledermäuse wurden entlang der 

Hecken und Waldränder sowie im Siedlungsbereich beobachtet. Quartiere wurden nicht fest-

gestellt. 

Die Erfassungen ergaben keine Hinweise auf das Vorkommen weiterer streng geschützter 

Arten. Auf eine ausführliche Auflistung und Darstellung der festgestellten weit verbreiteten Ar-

ten wird verzichtet. 

8.4 Kontrolle der Ergebnisse der Relevanzprüfung auf Plausibilität 

Die Ergebnisse der Bestandserfassungen im Untersuchungsraum geben keine Hinweise auf 

ein Vorkommen weiterer streng geschützter Arten. Die Ergebnisse der Relevanzprüfung wer-

den durch die Bestandserfassungen 2023 entsprechend bestätigt und bekräftigt. Es wurden 

16 weitere Vogelarten in die Artenliste aufgenommen, die in der Relevanzprüfung als empfind-

lich eingestuft wurden. 
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9 Darlegung der Betroffenheit der Arten 

9.1 Artenschutzrechtliche Unterstützung nach § 44 BNatSchG 

Grundsätzlich wird bei der Darlegung der Betroffenheit der Arten davon ausgegangen, dass 

die Immissionsschutzrichtwerte durch das geplante Vorhaben eingehalten werden. Somit wer-

den erhebliche Auswirkungen durch Zusatzbelastungen an z. B. Stickstoff auf Wallhecken und 

Waldbereiche u. a. als (Teil-) Habitat für Vögel ausgeschlossen (siehe hierzu die Ausführun-

gen im Kapitel 6). 

9.1.1 Brutvögel 

Bei den europäischen Vogelarten wird folgende Vorgehensweise angewandt: Für die wertge-

benden, gefährdeten (einschl. Vorwarnliste) und streng geschützten Arten erfolgt in der Regel 

eine Art-für-Art-Betrachtung. Kommen sie lediglich als seltene Nahrungsgäste, Durchzügler 

oder Überflieger vor und sind ohne Bindung an das UG und werden nicht wesentlich durch die 

Baumaßnahme eingeschränkt, ist eine Abarbeitung in Gruppen möglich. Ungefährdete und 

ubiquitäre Arten werden in Gruppen, sog. ökologischen Gilden zusammengefasst (z.B. ge-

hölzbewohnende Frei- und Bodenbrüter). Es können nur Arten zusammengefasst werden, die 

in ihrer Lebensweise und ihrem ökologischen Anspruch vergleichbar sind und bei denen das 

Ergebnis der Prüfung der Betroffenheit gleich ist. Eine Art-für-Art-Betrachtung ist bei einer spe-

zifischen Bestands- und Betroffenheitssituation gefordert. 

Im Nachstehenden erfolgt die Prüfung der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 

5 BNatSchG (Detailanalyse) auf Grundlage der Bestandserfassungen für folgende Vogelarten: 

Art-für-Art-Betrachtung (wertgebende, gefährdete und streng geschützte Arten im Wirkraum 

des Vorhabens) 

• Keine Art im Wirkraum vorhanden 

Wertgebende, gefährdete und streng geschützte Arten außerhalb des Wirkraums 

• Heidelerche (streng geschützt, Vorwarnliste in Nds. und D) 

• Gelbspötter (Vorwarnliste in Nds.) 

• Gartengrasmücke (gefährdet in Nds.) 

• Star (gefährdet in Nds. und D.) 

• Grauschnäpper (Vorwarnliste in Nds. und D.) 
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• Trauerschnäpper (gefährdet in Nds. und D.) 

• Baumpieper (Vorwarnliste in Nds. und D.) 

• Bluthänfling (gefährdet in Nds. und D.) 

• Stieglitz (Vorwarnliste in Nds.) 

• Goldammer (Vorwarnliste in Nds.) 

Ungefährdete Brutvogelarten (Einteilung in ökologische Gilden) 

• Ungefährdete gehölzbewohnende Höhlen- und Nischenbrüter 

• Ungefährdete gehölzbewohnende Frei- und Bodenbrüter 

• Ungefährdete Brutvogelarten der Acker- und Grünlandbereiche 

Es wurden im Zuge der Relevanzprüfung keine Zugvogelarten gemäß Art. 4 Abs. 1 und 2 der 

VSch-RL, ermittelt. Entsprechend entfällt eine weitere Prüfung. 
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Wertgebende, streng geschützte und gefährdete Arten außerhalb des Wirk-
raums 

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Biologie / Verbreitung in Nds.  

In dieser Gruppe werden alle Arten zusammenfassend abgehandelt, die wertgebend, streng geschützt oder 
gefährdet sind, aber außerhalb des Wirkraums des Vorhabens siedeln. 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet (nachgewiesen / potenziell vorkommend) 

Diese gefährdeten Arten wurden im Rahmen der Bestandserfassung 2023 mit jeweils mind. einem Revier 
im weiteren Umfeld des Geltungsbereiches des B-Planes festgestellt oder wurden in der Potenzialanalyse 
herausgestellt. 

Heidelerche, Gelbspötter, Gartengrasmücke, Star, Grauschnäpper, Trauerschnäpper, Baumpieper, Blut-
hänfling, Stieglitz und Goldammer. 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungs- und/oder Minimierungsmaßnahmen: 

Vermeidungsmaßnahme V1: Evtl. notwendige Fäll- und Rodungsarbeiten erfolgen nicht in der Zeit vom 1. 
März bis 30. September (siehe § 39 Abs. 5 BNatSchG) zur Vermeidung baubedingter Tötungen oder Ver-
letzungen von Gehölzbrütern unterschiedlicher Strukturen. 

Vermeidungsmaßnahme V2: Ein eventuell notwendiger Gehölzeinschlag ist auf das unbedingt erforderliche 
Maß zu reduzieren, um potenzielle Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu erhalten. 

Vermeidungsmaßnahme V3: Notwendige Arbeiten im Seitenraum von Wegen, Straßen und Gräben erfol-
gen außerhalb der Brutzeit von Brutvogelarten der Ruderalfluren, Brachen und Gewässer (insbesondere 
der Gräben) zur Vermeidung der Zerstörung von Gelegen (Zeitraum: 01. März bis 31. Juli). 

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen): 

Nicht erforderlich 

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Maßstab: Individuum) 

Werden Tiere verletzt, gefangen, getötet oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur entnommen?  

Nein  
Ja   
Ja  nur aufgrund von unvermeidbaren Beeinträchtigungen im Zusammenhang mit § 44 Abs. 1 

Nr. 3 BNatSchG 

Wird die ökologische Funktion (§ 44 Abs. 5 Nr. 3 BNatSchG) der vom Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt? (Maßstab: 
lokale Population) 

Ja   
Nein   

 

Baubedingt: 

Die Reviere dieser Arten befinden sich außerhalb des Wirkraums des Vorhabens, da keine Gehölze gefällt 
werden sollen. Somit können Verletzungen oder Tötungen von Individuen und deren Entwicklungsformen 
durch die Verwirklichung der Planung vollständig ausgeschlossen werden können. Sollte es dennoch zu 
Gehölzschnitten oder Arbeiten im Seitenraum kommen, greifen die Maßnahmen V1 bis V3. 

Anlage-/betriebsbedingt: 

Es ist nicht bekannt, dass durch den Betrieb selbst die genannten Arten zu Schaden kommen könnten, da 
sich die Reviere außerhalb des Wirkraums befinden.  

 

  § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Maßstab: lokale Population) 

Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderzeiten er-
heblich gestört? 

Nein  es liegt keine Störung vor bzw. die Störung führt zu keiner Verschlechterung des Erhal-

tungszustandes der lokalen Population 

Ja  die Störung führt zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Popula-

tion 
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Wertgebende, streng geschützte und gefährdete Arten außerhalb des Wirk-
raums 

Baubedingt: 

Die besetzten Reviere befinden sich außerhalb des Wirkraums des Vorhabens. Eine Störung durch Bautä-
tigkeiten wird als sehr gering eingestuft. Ein Ausweichen auf angrenzende Bereiche ist jederzeit möglich, 
sodass eine erhebliche Störung in jedem Fall auszuschließen ist. 

Anlage-/betriebsbedingt: 

Da für die Arten im Wirkraum keine Reviere nachgewiesen werden konnten, sind auch durch den Betrieb 
keine erheblichen Störungen zu erwarten. Die angrenzenden Gehölze können weiter besiedelt werden. 

 

§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Maßstab: Individuum) 

Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört?  

Nein  
Ja  

Wird die ökologische Funktion (§ 44 Abs. 5 Nr. 3 BNatSchG) der vom Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt? (Maßstab: 
lokale Population) 

Ja  

Nein   

 

Baubedingt: 

Es konnten keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten im Wirkraum des Vorhabens festgestellt werden, so-
dass eine Beschädigung dieser durch Baumaßnahmen ausgeschlossen werden kann. Sollte es doch zu 
Gehölzarbeiten oder Arbeiten im Seitenraum kommen, wirken die Vermeidungsmaßnahmen V1 bis V3. 

Anlage-/betriebsbedingt: 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten werden nicht überplant, eine Zerstörung kann ausgeschlossen werden. 

 

  Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG werden nicht erfüllt.  

 Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG werden erfüllt. Weiter mit 
der Ausnahmeregelung (§ 45 Abs. 7 BNatSchG): Prüfung der Wahrung des Erhaltungszustan-
des als fachliche Ausnahmevoraussetzung (Maßstab: weiträumiger Bezug, nicht lokale Popula-
tion). 
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Ungefährdete gehölzbewohnende Höhlen- und Nischenbrüter 

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Biologie / Verbreitung in Nds.  

Die hier aufgeführten Arten unterscheiden sich in ihrer Lebensweise und weisen innerhalb ihrer Kategorie 
unterschiedliche Habitatansprüche auf. Jedoch nutzen alle Arten Höhlen oder Nischen in/an Gehölzen 
(insbesondere Alt- und Totholz) als Brutplatz (BAUER et al. 2005, SÜDBECK et al. 2005). Aufgrund des 
nur begrenzten Angebotes an solchen geeigneten Höhlen oder Nischen, konkurrieren die Arten zum Teil 
untereinander und schränken damit ein Vorkommen ein. 

Die Arten sind alle ungefährdet, weit und flächendeckend verbreitet (KRÜGER & SANDKÜHLER 2022, 
RYSLAVY et al. 2020). 

Räumliche Abgrenzung der Fortpflanzungs- und Ruhestätte 

Erhaltungszustand (falls Informationen vorliegen) 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet (nachgewiesen / potenziell vorkommend) 

In Abhängigkeit von der Reviergröße wurden alle Arten im Gebiet im weiteren Umfeld des Geltungsberei-
ches des B-Planes festgestellt oder wurden in der Potenzialanalyse herausgestellt. 

Buntspecht, Tannenmeise, Blaumeise, Kohlmeise, Kleiber und Gartenbaumläufer. 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungs- und/oder Minimierungsmaßnahmen: 

Vermeidungsmaßnahme V1: Evtl. notwendige Fäll- und Rodungsarbeiten erfolgen nicht in der Zeit vom 1. 
März bis 30. September (siehe § 39 Abs. 5 BNatSchG) zur Vermeidung baubedingter Tötungen oder Ver-
letzungen von Gehölzbrütern unterschiedlicher Strukturen. 

Vermeidungsmaßnahme V2: Ein eventuell notwendiger Gehölzeinschlag ist auf das unbedingt erforderliche 
Maß zu reduzieren, um potenzielle Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu erhalten. 

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen): 

Nicht erforderlich. 

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Maßstab: Individuum) 

Werden Tiere verletzt, gefangen, getötet oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur entnommen?  

Nein  
Ja   
Ja  nur aufgrund von unvermeidbaren Beeinträchtigungen im Zusammenhang mit § 44 Abs. 1 

Nr. 3 BNatSchG 

Wird die ökologische Funktion (§ 44 Abs. 5 Nr. 3 BNatSchG) der vom Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt? (Maßstab: 
lokale Population) 

Ja   
Nein   

Baubedingt: 

Verletzungen oder Tötungen der oben genannten Arten können ausgeschlossen werden, da keine Gehölze 
gefällt werden sollen. Sollten doch Gehölzarbeiten notwendig sein, können Verletzungen oder Tötungen 
bei Beachtung der Vermeidungsmaßnahmen V1 und V2 ausgeschlossen werden. 

Anlage-/betriebsbeding: 

Verletzungen und Tötungen durch das Gewerbe-/ Mischgebiet sind ausgeschlossen. 
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Ungefährdete gehölzbewohnende Höhlen- und Nischenbrüter 

§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Maßstab: lokale Population) 

Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderzeiten 
erheblich gestört? 

Nein  es liegt keine Störung vor bzw. die Störung führt zu keiner Verschlechterung des 

Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Ja  die Störung führt zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 
Baubedingt: 

Es ist mit geringen Störungen auf die genannten Arten in unmittelbarem Umfeld des Bauortes zu rechnen. 
Diese wirken temporär und räumlich begrenzt, sodass unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnah-
men V1 und V2 keine erhebliche Störung vorliegt. 

Anlage-/betriebsbedingt: 

Betriebs- und anlagebedingt ist mit keiner erheblichen Störung zu rechnen. Die Arten sind wenig störungs-
anfällig. 

 

§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Maßstab: Individuum) 

Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört?  

Nein  
Ja  

Wird die ökologische Funktion (§ 44 Abs. 5 Nr. 3 BNatSchG) der vom Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt? (Maßstab: 
lokale Population) 

Ja  
Nein   

Baubedingt: 

Eine Zerstörung bzw. Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten kann ausgeschlossen werden, 
da keine Gehölze gefällt werden sollen. Sollte es dennoch zu Gehölzarbeiten kommen, schützen die Ver-
meidungsmaßnahmen V1 und V2 vor einer Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten.  

Anlage-/betriebsbedingt: 

Es werden keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten zerstört, da bei Betrieb des Geländes keine Gehölze 
gefällt werden. 

 

  Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG werden nicht erfüllt.  

 Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG werden erfüllt. Weiter mit der 
Ausnahmeregelung (§ 45 Abs. 7 BNatSchG): Prüfung der Wahrung des Erhaltungszustandes als 
fachliche Ausnahmevoraussetzung (Maßstab: weiträumiger Bezug, nicht lokale Population). 
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Ungefährdete gehölzbewohnende Frei- und Bodenbrüter 

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Biologie / Verbreitung in Nds.  

Die hier aufgeführten Arten unterscheiden sich in ihrer Lebensweise und weisen innerhalb ihrer Kategorie 
unterschiedliche Habitatansprüche auf. Jedoch nutzen alle Arten größere Gehölzpflanzen zur Ansitz, zur 
Nahrungssuche oder zur Nestanlage (BAUER et al. 2005, SÜDBECK et al. 2005). 

Die Arten sind alle ungefährdet, weit und flächendeckend verbreitet (KRÜGER & SANDKÜHLER 2022, 
RYSLAVY et al. 2020). 

 

Räumliche Abgrenzung der Fortpflanzungs- und Ruhestätte 

Erhaltungszustand (falls Informationen vorliegen) 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet (nachgewiesen / potenziell vorkommend) 

In Abhängigkeit von der Reviergröße wurden alle Arten im Gebiet im weiteren Umfeld des Geltungsberei-
ches des B-Planes festgestellt oder wurden in der Potenzialanalyse herausgestellt. 

Ringeltaube, Türkentaube, Elster, Rabenkrähe, Fitis, Zilpzalp, Mönchsgrasmücke, Klappergrasmücke, 
Dorngrasmücke, Wintergoldhähnchen, Zaunkönig, Amsel, Singdrossel, Misteldrossel, Rotkehlchen, Gar-
tenrotschwanz, Heckenbraunelle, Buchfink, Gimpel und Grünfink. 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungs- und/oder Minimierungsmaßnahmen: 

Vermeidungsmaßnahme V1: Evtl. notwendige Fäll- und Rodungsarbeiten erfolgen nicht in der Zeit vom 1. 
März bis 30. September (siehe § 39 Abs. 5 BNatSchG) zur Vermeidung baubedingter Tötungen oder Ver-
letzungen von Gehölzbrütern unterschiedlicher Strukturen. 

Vermeidungsmaßnahme V2: Ein eventuell notwendiger Gehölzeinschlag ist auf das unbedingt erforderliche 
Maß zu reduzieren, um potenzielle Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu erhalten. 

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen): 

Nicht erforderlich. 

 

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Maßstab: Individuum) 

Werden Tiere verletzt, gefangen, getötet oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur entnommen?  

Nein  
Ja   
Ja  nur aufgrund von unvermeidbaren Beeinträchtigungen im Zusammenhang mit § 44 Abs. 1 

Nr. 3 BNatSchG 

Wird die ökologische Funktion (§ 44 Abs. 5 Nr. 3 BNatSchG) der vom Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt? (Maßstab: 
lokale Population) 

Ja   
Nein   

 

Baubedingt: 

Verletzungen oder Tötungen der oben genannten Arten können ausgeschlossen werden, da keine Gehölze 
gefällt werden sollen. Sollten doch Gehölzarbeiten notwendig sein, können Verletzungen oder Tötungen 
bei Beachtung der Vermeidungsmaßnahmen V1 und V2 ausgeschlossen werden. 

Anlage-/betriebsbeding: 

Verletzungen und Tötungen durch das Gewerbe-/ Mischgebiet sind ausgeschlossen. 
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Ungefährdete gehölzbewohnende Frei- und Bodenbrüter 

§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Maßstab: lokale Population) 

Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderzeiten 
erheblich gestört? 

Nein  es liegt keine Störung vor bzw. die Störung führt zu keiner Verschlechterung des 

Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Ja  die Störung führt zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 

Population 

 
Baubedingt: 

Es ist mit geringen Störungen auf die genannten Arten in unmittelbarem Umfeld des Bauortes zu rechnen. 
Diese wirken temporär und räumlich begrenzt, sodass unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnah-
men V1 und V2 keine erhebliche Störung vorliegt. 

Anlage-/betriebsbedingt: 

Betriebs- und anlagebedingt ist mit keiner erheblichen Störung zu rechnen. Die Arten sind wenig störungs-
anfällig. 

 

§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Maßstab: Individuum) 

Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört?  

Nein  
Ja  

Wird die ökologische Funktion (§ 44 Abs. 5 Nr. 3 BNatSchG) der vom Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt? (Maßstab: 
lokale Population) 

Ja   
Nein   

 

Baubedingt: 

Eine Zerstörung bzw. Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten kann ausgeschlossen werden, 
da keine Gehölze gefällt werden sollen. Sollte es dennoch zu Gehölzarbeiten kommen, schützen die Ver-
meidungsmaßnahmen V1 und V2 vor einer Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten.  

Anlage-/betriebsbedingt: 

Es werden keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten zerstört, da bei Betrieb des Geländes keine Gehölze 
gefällt werden. 

 

  Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG werden nicht erfüllt.  

 Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG werden erfüllt. Weiter mit 
der Ausnahmeregelung (§ 45 Abs. 7 BNatSchG): Prüfung der Wahrung des 
Erhaltungszustandes als fachliche Ausnahmevoraussetzung (Maßstab: weiträumiger Bezug, 
nicht lokale Population). 
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Ungefährdete Brutvogelarten der Acker- und Grünlandbereiche 

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Biologie / Verbreitung in Nds. (ggf. Brut- und Gastvögel) 

Die hier aufgeführten Arten unterscheiden sich in ihrer Lebensweise und weisen innerhalb ihrer Kategorie 
unterschiedliche Habitatansprüche auf. Jedoch sind alle Arten Bodenbrüter und legen i.d.R. ihr Nest gut 
versteckt auf Acker- oder Grünlandflächen an (BAUER et al. 2005, SÜDBECK et al. 2005). 

Die Arten sind alle ungefährdet, weit und flächendeckend verbreitet (KRÜGER & NIPKOW 2015, 
GRÜNEBERG et al. 2015). 

Räumliche Abgrenzung der Fortpflanzungs- und Ruhestätte 

Erhaltungszustand (falls Informationen vorliegen) 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet (nachgewiesen / potenziell vorkommend) 

In Abhängigkeit von der Reviergröße wurden alle Arten im Gebiet im weiteren Umfeld des Geltungsberei-
ches des B-Planes festgestellt oder wurden in der Potenzialanalyse herausgestellt. 

Jagdfasan 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungs- und/oder Minimierungsmaßnahmen: 

Vermeidungsmaßnahme V4: Die Herrichtung des Baufeldes erfolgt grundsätzlich außerhalb der Brutzeit 
aller bodenbrütenden Vogelarten (Zeitraum: 1. März bis 31. Juli) zur Vermeidung der Zerstörung von Ge-
legen der bodenbrütenden Vogelarten 

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen): 

Nicht erforderlich. 

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Maßstab: Individuum) 

Werden Tiere verletzt, gefangen, getötet oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur entnommen?  

Nein  
Ja   
Ja  nur aufgrund von unvermeidbaren Beeinträchtigungen im Zusammenhang mit § 44 Abs. 1 

Nr. 3 BNatSchG 

Wird die ökologische Funktion (§ 44 Abs. 5 Nr. 3 BNatSchG) der vom Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt? (Maßstab: 
lokale Population) 

Ja   
Nein   

Baubedingt: 

Verletzungen oder Tötungen der oben genannten Art können bei Beachtung der Vermeidungsmaßnahme 
V4 ausgeschlossen werden. 

Anlage-/betriebsbedingt: 

Verletzungen und Tötungen durch den Betrieb des Gewerbe-/Mischgebiets sind ausgeschlossen. 

 

§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Maßstab: lokale Population) 

Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderzeiten 
erheblich gestört? 

Nein  es liegt keine Störung vor bzw. die Störung führt zu keiner Verschlechterung des 

Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Ja  die Störung führt zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 

Population 
Baubedingt: 

Es ist mit geringen Störungen auf die genannte Art in unmittelbarem Umfeld des Bauortes zu rechnen. 
Diese wirken temporär und räumlich begrenzt, sodass keine erhebliche Störung vorliegt. 
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Ungefährdete Brutvogelarten der Acker- und Grünlandbereiche 

Anlage-/betriebsbedingt: 

Betriebs- und anlagebedingt ist mit keiner erheblichen Störung zu rechnen. Die aufgeführte Art gilt als un-
gefährdet und unempfindlich gegenüber menschlichen Strukturen. 

 

§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Maßstab: Individuum) 

Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört?  

Nein  
Ja  

Wird die ökologische Funktion (§ 44 Abs. 5 Nr. 3 BNatSchG) der vom Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt? (Maßstab: 
lokale Population) 

Ja   
Nein   

Baubedingt: 

Eine Zerstörung bzw. Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten kann unter Einhaltung der Ver-
meidungsmaßnahme V4 ausgeschlossen werden. 

Anlage-/betriebsbeding: 

Es werden keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten zerstört. 

 

  Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG werden nicht erfüllt.  

 Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG werden erfüllt. Weiter mit 
der Ausnahmeregelung (§ 45 Abs. 7 BNatSchG): Prüfung der Wahrung des 
Erhaltungszustandes als fachliche Ausnahmevoraussetzung (Maßstab: weiträumiger Bezug, 
nicht lokale Population). 
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10 Maßnahmen zur Vermeidung und zur Sicherung der Konti-
nuierlichen ökologischen Funktionalität 

10.1 Artenschutzrechtliche Unterstützung nach § 44 BNatSchG 

Vermeidungsmaßnahmen setzen sich aus Konflikt mindernden und funktionserhaltenden 

Maßnahmen zusammen. Zu den Konflikt mindernden Maßnahmen gehören die klassischen 

Vermeidungsmaßnahmen wie Querungshilfen oder Bauzeitenbeschränkung. Funktionserhal-

tende Maßnahmen (in § 44 Abs. 5 vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen; im Guidance 

document „CEF-Maßnahmen“) umfassen z. B. die Verbesserung oder Vergrößerung der Le-

bensstätte oder die Anlage einer neuen Lebensstätte in direkter funktionaler Verbindung zum 

Auffangen potenzieller Funktionsverluste. 

Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung werden durchgeführt, um Gefährdungen von Tier- 

und Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-RL und von Vogelarten zu vermeiden oder zu 

mindern. Die Ermittlung der Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 

BNatSchG erfolgt unter Berücksichtigung folgender Vorkehrungen: 

• Vermeidungsmaßnahme V1: Evtl. notwendige Fäll- und Rodungsarbeiten erfolgen 

nicht in der Zeit vom 1. März bis 30. September (siehe § 39 Abs. 5 BNatSchG) zur 

Vermeidung baubedingter Tötungen oder Verletzungen von Gehölzbrütern unter-

schiedlicher Strukturen. 

• Vermeidungsmaßnahme V2: Ein eventuell notwendiger Gehölzeinschlag ist auf das 

unbedingt erforderliche Maß zu reduzieren, um potenzielle Fortpflanzungs- und Ru-

hestätten zu erhalten. 

• Vermeidungsmaßnahme V3: Notwendige Arbeiten im Seitenraum von Wegen, Stra-

ßen und Gräben erfolgen außerhalb der Brutzeit von Brutvogelarten der Ruderalflu-

ren, Brachen und Gewässer (insbesondere der Gräben) zur Vermeidung der Zerstö-

rung von Gelegen (Zeitraum: 01. März bis 31. Juli). 

• Vermeidungsmaßnahme V4: Die Herrichtung des Baufeldes erfolgt grundsätzlich au-

ßerhalb der Brutzeit aller bodenbrütenden Vogelarten (Zeitraum: 1. März bis 31. Juli) 

zur Vermeidung der Zerstörung von Gelegen der bodenbrütenden Vogelarten. 

Ist ein Einhalten der Bauzeitenbeschränkung nicht möglich, ist vor Baufeldräumung die 

geplante Baufläche durch geeignetes Fachpersonal auf potenzielle Nester hin zu über-

prüfen. Sollten sich keine Brutstätten im Baufeld befinden, so ist die Herrichtung des 

Baufeldes gestattet. Ruhen die Bauarbeiten innerhalb der Brutzeit von mehr als zwei 
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Wochen ist eine Wiederaufnahme der Arbeiten erst möglich, wenn keine Brutstätten im 

Baufeld angelegt wurden. Die Baufläche ist durch geeignetes Fachpersonal hin zu 

überprüfen. Sollten sich keine Brutstätten im Baufeld befinden, so können die Arbeiten 

fortgesetzt werden. 

10.2 Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktio-
nalität 

Zur Wahrung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität des Eingriffsbereiches sind 

keine vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen notwendig. 

11 Hinweise zur Eingriffsregelung 

Aus artenschutzrechtlicher Sicht ergeben sich keine besonderen Anforderungen. Es sind die 

Vermeidungsmaßnahmen zu berücksichtigen um die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 i. V. 

m. Abs. 5 BNatSchG nicht zu erfüllen. 
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12 Fazit 

Die Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG werden durch das ge-

plante Vorhaben unter Berücksichtigung der definierten Vermeidungsmaßnahmen V1 bis V4 

nicht erfüllt. 

Bei allen Arten kann eine dauerhafte Gefährdung der jeweiligen lokalen Populationen unter 

Berücksichtigung der definierten Vermeidungsmaßnahmen V1 bis V4 ausgeschlossen wer-

den, so dass sich der Erhaltungszustand der Populationen in ihrem natürlichen Verbreitungs-

gebiet nicht verschlechtern wird. 
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14 Anhang 

Blatt Nr. 1: Erfassungsergebnisse 2023 – Brutvögel  
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